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A. Einführung

I. Einleitung und Forschungsgegenstand

Der Seeweg ist seit jeher einer der wichtigsten Transportwege für Güter und
Waren aller Art. Die Geschichte des Seehandels reicht weit in das Altertum zurück,
umspannt alle Kulturkreise und setzt seine Bedeutung über das Mittelalter bis in die
Neuzeit unter stets anderen Rahmenbedingungen fort.1 So geht die United Nations
Conference of Trade and Development (UNCTAD) in ihrem jüngsten Bericht davon
aus, dass 80 % des weltweiten Handelsaufkommens auf dem Seeweg transportiert
wird.2 Die Eigenarten des Seeverkehrs, namentlich die Gefahren aufgrund von
Naturgewalten, die Abgeschiedenheit des Schiffes und seiner Besatzung auf See und
die Internationalität der Akteure führten zur Entstehung von Regeln, Prinzipien und
allgemeinen Rechtsgrundsätzen, welche den Gegebenheiten dieses Transportweges
Rechnung tragen. Das Seehandelsrecht gilt folgerichtig als das älteste Sonderrecht
eines Transportmittels überhaupt.3

Zutreffend heißt es im Volksmund: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und so lässt
sich für den Seehandel sagen, dass dort, wo intensiv gehandelt wird, selbstver-
ständlich auch Streitigkeiten entstehen. Zur Lösung dieser Konflikte gibt es neben
der staatlichen Gerichtsbarkeit mit den privaten Schiedsgerichten eine alternative
Möglichkeit zur Streitbeilegung, die sich großer Beliebtheit erfreut. Hierbei gibt es
spezielle institutionalisierte Schiedsgerichte für bestimmte Wirtschaftszweige,
Handelsräume und Fachgebiete.4 Die maritime Schiedsgerichtsbarkeit ist heute aus
dem internationalen Seehandelsverkehr nicht mehr wegzudenken.5 Sie hat sich als
Spezialfall der Schiedsgerichtsbarkeit herausgebildet, deren Historie ebenfalls bis in
die Antike zurückverfolgt werden kann.6 Mit der Society of Maritime Arbitrators
(SMA) entstand 1962 in New York City eine der bedeutsamsten maritimen
Schiedsgerichtsorganisationen der Gegenwart.

Vorrangiges Ziel dieser Forschungsarbeit ist die systematische Darstellung der
Entstehung, Entwicklung und gegenwärtigen Bedeutung einer eigenständigen

1 Vgl. nur: Herber, Seehandelsrecht, S. 11 ff.
2 United Nations, Review of Maritime Transport 2023, S. 55.
3 Herber, Seehandelsrecht, S. 11 ff.; Ullrich, Einfluss des lübischen Rechts, S. 211.
4 Eine Übersicht findet sich bei: Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, § 18

Rn. 92 ff.
5 Vgl. nur: Herber, Seehandelsrecht, S. 453.
6 Ziegler, Schiedsgericht im antiken römischen Recht, S. 1 ff.



Seehandelsschiedsgerichtsbarkeit in NewYork City. Hierzu erfolgt für den Zeitraum
seit der Antike bis zur Besiedelung Nordamerikas zu Beginn des 17. Jahrhunderts
eine Betrachtung der geschichtlichen Eckpunkte im Bereich des Seehandels-
rechts (B.) und der Schiedsgerichtsbarkeit (C.). Zunächst ist dabei die Darstellung
der antiken und mittelalterlichen Grundsätze und Rechtsinstitute für das Verständnis
des römisch-holländischen Rechts von entscheidender Bedeutung. Dieses gelangte
zu Zeiten der kolonialen Besiedelung auf den nordamerikanischen Kontinent. Da-
neben sind weite Bereiche der Geschichte auch als Spiegel der Interessen der
Kaufleute zu verstehen. Die Historie gibt hier Aufschluss über die seit jeher be-
stehenden Bedürfnisse und Konfliktpotenziale in diesem besonderen Lebensbereich.
Die Darstellung dieser historischen Grundlagen ermöglicht somit das Verständnis
der Entwicklung einer maritimen Schiedsgerichtsbarkeit in jüngerer Zeit.

Unter Auswertung von verschiedenen umfangreichen und kaum erforschten
niederländischen, englischen und amerikanischen Überlieferungen wird im Haupt-
teil der Arbeit die Entstehung und Entwicklung einer eigenständigen maritimen
Schiedsgerichtsbarkeit in New York City ab dem frühen 17. Jahrhundert sichtbar
gemacht (D.). Abschließend wird auf die gegenwärtige Bedeutung der einzelnen
maritimen Schiedsplätze für den internationalen Handelsverkehr eingegangen.
Dabei steht die Society ofMaritime Arbitrators in NewYork City imMittelpunkt der
Betrachtung (E.).

II. Quellenlage

DieGeschichte dermaritimen Schiedsgerichtsbarkeit in Nordamerika und inNew
York City wurde in der anglo-amerikanischen Literatur nur am Rande und in der
deutschsprachigen Wissenschaft überhaupt nicht betrachtet. Eine systematische
Darstellung der Entstehung und Entwicklung einer institutionalisierten maritimen
Schiedspraxis in den Vereinigten Staaten existiert nicht.

Um die Historie der maritimen Schiedsgerichtsbarkeit in NewYork City erzählen
zu können, war es für den Hauptteil der Arbeit neben der Auswertung der anglo-
amerikanischen Fachliteratur erforderlich, auf umfangreiche, in der deutsch- und
englischsprachigen Wissenschaftsliteratur nicht oder nur spärlich erforschte Über-
lieferungen zurückzugreifen. Der Großteil dieser Quellen ist in Archiven in New
York City sowie in Albany im Bundesstaat New York zu finden. Im Folgenden
werden die Hauptquellen zu den jeweiligen Abschnitten kurz benannt.

Für die niederländische Kolonialzeit im damaligen New Netherland (D. I.) von
der Besiedelung zu Beginn des 17. Jahrhunderts bis in das Jahr 1647 ließen sich die
„Register of the Provincial Secretary“, die „Council Minutes“, die „Fort Orange
Court Minutes“ sowie die „Minutes of the Court of Rensselaerswyck“ als ergiebige
Überlieferungen ausfindig machen. Diese von Arnold J. F. Van Laer und Charles
T. Gehring aufgearbeiteten und übersetzten Quellen befinden sich in niederländi-
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scher und englischer Sprache in der Sammlung des New Netherland Institutes unter
dem Dach der New York State Library in Albany, New York.7 Für die spätere Phase
niederländischer Kolonialzeit existieren umfangreiche Überlieferungen des Court of
Burgomasters and Schepen für den Zeitraum von 1653 bis 1674, die von Berthold
Fernow ins Englische übersetzt und in sieben Bänden herausgegeben wurden. Diese
Quelle ist in der Sammlung der New York Historical Society in New York City zu
finden.8

Für die englischeKolonialzeit im heutigenBundesstaat NewYork (D. II.) ließ sich
die weitere Entwicklung mittels der Fallsammlung zu Entscheidungen des Mayor’s
Court of New York City von Richard B. Morris weiter erforschen.9 Für die Nach-
folgeorganisation Court of Common Pleas for the City and County of New York
konnten mit den von Charles P. Daly herausgegebenen umfangreichen Aufzeich-
nungen weitere wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.10 Die Bände sind unter
anderem zugänglich in der Sammlung der New York Public Library. Zudem exis-
tieren aufschlussreiche Überlieferungen von Zeitungsartikeln jener Zeit im Archiv
der New York Public Library.11 Daneben verfügt die Sammlung der New York
Historical Society mit den „Beekman mercantile papers“12 und dem „Letter Book of
John Watts“13 über ergiebige Briefsammlungen prominenter Kaufleute, die einen
tiefen Einblick in diese Epoche geben. Zusätzlich ist das erst in jüngerer Zeit ver-
öffentlichte „Letterbook of Greg & Cunningham“ zu nennen.14

Zu der inKapitel D. III. betrachtetenNewYorkChamber of Commerce ließen sich
Gründungsdokumente im Archiv der Columbia University, New York finden.15

Daneben existieren Aufzeichnungen der Schiedspraxis des Arbitration Committee
der New York Chamber of Commerce im Archiv der New York Historical Society.16

7 In englischer Übersetzung veröffentlicht als: Van Laer, Arnold J. F., Historical Manu-
scripts I; Van Laer, Arnold J. F., Historical Manuscripts II; Van Laer, Arnold J. F., Historical
Manuscripts III; Van Laer, Arnold J. F., Historical Manuscripts IV; Gehring, Historical Ma-
nuscripts V; Gehring, Historical Manuscripts VI; Gehring, Fort Orange; Van Laer, Arnold J.
F., Court of Rensselaerswyck.

8 Fernow, New Amsterdam I; Fernow, New Amsterdam II; Fernow, New Amsterdam III;
Fernow, New Amsterdam IV; Fernow, New Amsterdam V; Fernow, New Amsterdam VI;
Fernow, New Amsterdam VII.

9 Morris, Mayor’s Court.
10 Daly, Cases of the Court of Common Pleas I; Daly, Cases of the Court of Common Pleas

II; Daly, Cases of the Court of Common Pleas III; Daly, Cases of the Court of Common Pleas
IV.

11 NYPL, SASB, KSC, Rare Book Collection Rm 328, „New York Gazette“ und „New-
York Weekly Post-Boy“.

12 White, Beekman Mercantile Papers I.
13 Wall/Gallatin/Wiener, John Watts.
14 Truxes, Greg & Cunningham.
15 Columbia University Libraries, Archival Collection, Rare Book & Manuscript Library,

MS#1440, Inaugural Meeting Minutes, 5.4. 1768.
16 Chamber of Commerce of the State of New York, Arbitration Records.
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